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Rechnungsprüfung (03) 

Beratungsfolge und Sitzungstermine 

N 22.11.2017 Rechnungsprüfungsausschuss 

Ö 07.12.2017 Stadtrat 

 

Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsjahre 2008 - 

2012 

 

Gemäß § 101 Abs. 2 KSVG wird dem Oberbürgermeister für:  

 

 

1. das Haushaltsjahr 2008  

 

2. das Haushaltsjahr 2009  

 

3. das Haushaltsjahr 2010  

 

4. das Haushaltsjahr 2011  

 

5. das Haushaltsjahr 2012  

 

 

Entlastung erteilt. 
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Erläuterungen 

Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haushaltsjahre 2008 - 2012 

Nach § 101 Abs. 2 Satz 2 KSVG ist die Entlastung des Oberbürgermeisters in einem 

gesonderten Beschluss zu erteilen. Die Entlastung ist ein Vertrauensvotum für den 

Oberbürgermeister, hat jedoch mangels Außenwirkung keine Verwaltungsqualität 

etwa mit der Folge, dass damit auf Schadensersatz- oder Regressansprüche 

verzichtet wird. Gleiches gilt für eine disziplinarische Verfolgung von 

Rechtswidrigkeiten. Eine Verweigerung oder Einschränkung der Entlastung ist zu 

begründen (Lehné / Weirich, Saarländisches Kommunalrecht, 3. Auflage, §101 

KSVG Anmerkung Nr. 2.3.). 

 

Der Stadtrat hat per Beschluss die Entlastung für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 

vertagt bis alle Verfahren gegen Herrn Jung abgeschlossen sind. 

 

Nach Auskunft des Justitiariats sind die Ermittlungsverfahren gegen Herrn Jung 

abgeschlossen. 

 

Die Jahresrechnung 2008 (kammeral) wurde mit allen Unterlagen durch den 

damaligen Leiter der Rechnungsprüfung Peter Wachall geprüft. Es bestanden keine 

Bedenken gegen die Entlastungserteilung gem. § 101 Abs. 3 KSVG. 

 

Es haben die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die 

Haushaltsjahre 2009 - 2011 sowie die W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH für 

das Haushaltsjahr 2012 nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfungen 

uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. 

 

Vorstehender Ausschuss hat mit 5 Stimmen dafür und 1 Ablehnung dem Stadtrat 

empfohlen, dem Oberbürgermeister die Entlastung für die Haushaltsjahre 2008 - 

2012 zu erteilen. 

 

Anlagen: 

Beschlüsse Rechnungsprüfungsausschuss und Stadtrat für die Jahre 2008 - 2012 
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Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2008

St. lngbert
ßio sp firirenstølt mit Ç føir

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

29.11.2012
s1t1236t12

Rechnungsprüfungsausschuss
nicht öffentliche SiEung des
Rechnungsprüfu ngsaussch usses

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die gemäß $ 1 Abs. 3 des

Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland vom 12.07.2006

(Amtsbl. S. 1614) in Verbindung mit S 101 Abs. 3 KSVG vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682) in
der durch Gesetz vom 15.02.2006 (Amtsbl. S. 474) geänderten Fassung zu beschließende

Entlastung des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2008 zu vertagen, bis die

strafrechtl ichen Verfah ren a bgesch losse n s ind.

Abstimmunqseroebnis:
Zustimmung: 4
Ablehnung: 2
Enthaltung: 0

Für die Richtigkeit des Auszugs
lm Auftrag

UM
uht
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Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2008

vot9172t12

Stadt Sankt lngbert

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

13.12.2012
str1200t12

Stadtrat
Sitzung des Stadtrates

)

Beschluss:

Die gemäß $ 1 Abs. 3 des Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen im

Saarland vom 12.07.2006 (Amtsbl. S. 1614) in Verbindung mit S 101 Abs.3 KSVG vom

27.A61997 (Amtsbl. S.682) in der durch Gesetz vom 15.02.2006 (Amtsbl. S. 474)

geänderten Fassung zu beschließende Entlastung des Oberbürgermeisters für das

Rechnungsjahr 2008 wird vertagt, bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.

Abstimmunsserqebnis:

Zustimmung: 23
Ablehnung: 15
Enthaltung: 0
(2 Nichtbeteiligungen)

Für die Richtigkeit des Auszugs
lm Auftrag

,":.' , ,. '.

reru

*,{
It2
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Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2009

St. lngbert
ßiospfirirensta{t mít f føir

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

04.02.2014
st/í345/14

Rechn ungsprüfungsausschuss
nicht öffentliche Sifung des
Rech nun gsprüfungsausschusses

Beschluss:
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat

die Entlastung gemäß $ 101 Abs. 2 KSVG

des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2009

zu vertagen bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind

Abstimmunoserqebnis:

Zustimmung

Ablehnung:

Enthaltung:

r die Richtigkeit des Auszugs
Auftrag

3

2

1

lt
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STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2009

votgg4/,I14t1

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

20.02.2014
st/í348/14

Stadtrat
Sitzung des Stadtrates

Beschluss:

Die Entlastung des Oberbürgermeisters ftir das Rechnungsjahr 2009 gemäß S 101 Abs. 2

KSVG wird vertagt, bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind,

Abstimmunqsersebnis:

Zustimmung: 20

Ablehnung: 19

Enthaltung: 1

(3 Nichtbeteiligungen)

Für die Richtigkeit des Auszugs

J Ir Auftrag

(,,*
Sòheurer

U

{J¡,; I

{

i

,t.,l :.,

Iriit\.)
(J

6 von 12 in Zusammenstellung



STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2010

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

26.03.2015
sU1476t15

Rechnu ngsprüfun gsausschuss
nichtöffentliche Sitzung des
Rech n u ngsprüfu n gsaussch usses

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat

die Entlastung gemäß g 101 Abs, 2 KSVG

des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2010

zu erteilen

AbstimmunqserEebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Für die Richtigkeit des Auszugs
lm Auftrag

3

2

I

ell
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STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2010

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

21.05.2015

sv14/,íl'15
Beschluss:

Stadtrat
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates

)

Die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2010 gemäß S 101

Abs. 2 KSVG wird vertagt, bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.

Abstimmunqserqebnis:

Einstimmig dafür (bei Nichtteilnahme des BG Adam Schmitt)

Für die it des Auszugs

lm

äftsbe iche

ste
?-

st, t

q)

t¡ RPA z. K
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STADT

ST. INGBERT

Beschluss Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2011

25.11.2015 Rechnungsprüfungsausschuss
Sl/1449/15 nicht öffentliche Sitzung des

Rech n ungsprüfungsausschusses
Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Entlastung gemäß $ 101 Abs.

2 KSVG des Oberburgermeisters für das Rechnungsjahr 2011 zu erteilen.

AbstimmunEserEebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Für die Ríchtigkeit des Auszugs
lm Auftrag

Mr**'3e;
Lehmann-Bläs

3

2

1

9 von 12 in Zusammenstellung



STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2011

vot1428t1il1

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

10.12.2015
sr/í448/15
Beschluss:

Stadtrat
öffentl iche/n icht öffentl i che S itzu n g des Stadtrates

Die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2011 gemäß S 101 Abs. 2

KSVG wird vertagt, bis die strafrechtlichen bzw. venrualtungsgerichtlichen Verfahren

abgeschlossen sind.

Abstimmunssergebnis:

Zustimmung

Ablehnung:

40

01

Bei Nichtteilnahme des BG Adam Schmitt

FüT Auszugs

n

&

. ::là.

,$
'f lnnþ€

tr GB 03

D GB2
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STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjah¡ 2012

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

0r.03.2016
su1575/16
Beschluss:

trl,tuaw 3ü,

Rechnungsprüfungsausschuss
SiEung des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Entlastung gemäß $ 101 Abs.

2 KSVG des Oberbürgermeísters f[rr das Rechnungsjahr 20122u erteilen

Abstimmunqseroebnis:

Zustimmung

Ablehnung:

Enthaltung:

Für die Richtigkeit des Auszugs
lm Auftrag

3

2

1

Lehmann-Bläs
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STADT

Beschluss

Entlastung des Oberbürgermeisters für
das Rechnungsjahr 2012

vot1679r16t1

ST. INGBERT

Geschäftsbereich
Rechnungsprüfung (03)

10.03.2016
st/1545/16
Beschluss:

Stadtrat
öffe ntl iche/n ic ht öffenil ic he S itzu n g des Stadtrates

)

Die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Rechnungsjahr 2012 gemäß S 101 Abs. 2
KSVG wird vertagt, bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.

Abstimmunsserqebnis:

Einstimmig dafür (bei Nichtteitnahme BG Adam schmitt und FV sven Meier).

Für d Auszugs

Rechnungsprüfung

GB2

o

¿

tr

12 von 12 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Beschlüsse 2008_Entlastung OB
	Anlage  2 Beschlüsse 2009-2012_Entlastung OB

